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1. (1)Die Prasidentin/Der Prasident leitet das Landesverwaltungsgericht, Gbt die Dienstaufsicht Uber die
Vizeprasidentin/den Vizeprasidenten, die weiteren Landesverwaltungsrichterinnen/Landesverwaltungsrichter
und das sonstige Personal aus und fuhrt die Justizverwaltungsgeschafte fir das Landesverwaltungsgericht, soweit
diese nicht aufgrund dieses Gesetzes durch andere Organe zu besorgen sind. Sie/Er vertritt das
Landesverwaltungsgericht nach auf3en.

2. (2)Zu den Leitungsgeschaften der Prasidentin/des Prasidenten gehéren neben den ihr/ihm nach diesem Gesetz
ausdrticklich zugewiesenen Aufgaben insbesondere

1. 1.die ndhere Regelung des Dienstbetriebes,
2.innerorganisatorische Angelegenheiten,

3.die Regelung des Postlaufs und der Aktenverwaltung,

4.Angelegenheiten der Kanzleiordnung,

vk W

5.die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes erforderliche Regelung der freien Dienstzeit der
Landesverwaltungsrichterinnen/Landesverwaltungsrichter und die Regelung der Dienstzeit des sonstigen
Personals im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben,

6.die Leitung der Geschaftsstelle, des Evidenzburos, der Kostenstelle und des Prasidialburos,
7.Medienangelegenheiten und Offentlichkeitsarbeit,
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8.die Entbindung von der Geheimhaltungspflicht sowie
9. 9.die Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Begutachtungsverfahren.

3. (3)Bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach Abs. 2 Z 1 bis 9 ist die Prasidentin/der Prasident an keine Weisungen
gebunden. Sie/Er unterliegt bei Wahrnehmung dieser Aufgaben der Aufsicht der Landesregierung. Diese hat das
Recht, sich Uber alle Gegenstande des Abs. 2 zu unterrichten. Die Prasidentin/Der Prasident ist verpflichtet, die
von der Landesregierung verlangten Auskinfte unter Wahrung des Grundrechts auf Datenschutz und der
dienstrechtlichen Geheimhaltungspflicht zu erteilen.

4. (4)Die Prasidentin/Der Prasident hat unter Berucksichtigung der innerdienstlichen Grundsatze des Amtes der
Landesregierung eine zweckmaRige, rasche, einfache und kostensparende Besorgung der Angelegenheiten der
Jusitzverwaltung zu gewahrleisten. Weiters hat sie/er unter Wahrung der Unabhangigkeit der
Landesverwaltungsrichterinnen/Landesverwaltungsrichter auf eine moglichst einheitliche Rechtsprechung
hinzuwirken und fiir die gesetzmaRige und rasche Fihrung der richterlichen und sonstigen Geschafte des
Landesverwaltungsgerichtes zu sorgen.

5. (5)Die Prasidentin/Der Prasident wird bei ihren/seinen Aufgaben von der Vizeprasidentin/vom Vizeprasidenten
und erforderlichenfalls von anderen Landesverwaltungsrichterinnen/Landesverwaltungsrichtern unterstitzt. Eine
Einbeziehung von Landesverwaltungsrichterinnen/Landesverwaltungsrichtern durch die Prasidentin/den
Prasidenten bedarf - auBer im Fall der Vizeprasidentin/des Vizeprasidenten - der Zustimmung der betroffenen
Landesverwaltungsrichterin/des betroffenen Landesverwaltungsrichters und kann von der Prasidentin/vom
Prasidenten jederzeit widerrufen werden. Bei Besorgung dieser Ubertragenen Aufgaben der Justizverwaltung sind
die damit betrauten Landesverwaltungsrichterinnen/Landesverwaltungsrichter an die Weisungen der
Prasidentin/des Prasidenten gebunden.

6. (6)Ist die Prasidentin/der Prasident verhindert, so wird sie/er durch die Vizeprasidentin/den Vizeprasidenten
vertreten. Ist auch diese/dieser verhindert, so wird sie/er durch jene Landesverwaltungsrichterin/jenen
Landesverwaltungsrichter vertreten, die/der dem Landesverwaltungsgericht unter BerUcksichtigung auch
allfalliger bereits als Mitglied des Unabhangigen Verwaltungssenates Steiermark zuriickgelegter Dienstzeiten am
langsten angehort. Kommen danach mehrere Landesverwaltungsrichterinnen/Landesverwaltungsrichter in
Betracht,

so gibt das Lebensalter den Ausschlag. Diese Regelungen gelten auch, wenn die Stelle der Prasidentin/des Prasidenten
oder der Vizeprasidentin/des Vizeprasidenten nicht besetzt ist.

1. (7)Die 88 1 bis 14 Gerichtsorganisationsgesetz, RGBI. Nr. 217/1896, sind sinngemaf anzuwenden.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 68/2025


https://www.jusline.at/gesetz/stlvwgg/paragraf/1
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=BgblAlt&Bgblnummer=217/1896&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=68/2025&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True

In Kraft seit 01.09.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=BgblAlt&Bgblnummer=217/1896&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 8 StLVwGG Präsidentin/Präsident
	StLVwGG - Steiermärkisches Landesverwaltungsgerichtsgesetz


